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Die schriftl. parI. Anfrage Nr. 1994/J-NR/88, betreffend große 
UOG-Reform, die die Abgeordneten Or. Müller und Genossen am 
20. April 1988 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu 
beantworten: 

Das Universitäts-Organisationsgesetz wurde seit dem Inkraft
treten 1975 bereits novelliert. Bereits in meiner Amtszeit er
folgte eine UOG-Novelle zur Erhöhung der Privatrechtsfähigkeit 
der Universitäten. Darüberhinaus befindet sich derzeit eine 
UOG-Novelle betreffend die Sonderbestimmungen für die Medi
zinischen Fakultäten in parlamentarischer Behandlung. Die seit 
1975 geänderten Verhältnisse und Anforderungen an den öster
reichischen Universitäten werden auch in Zukunft eine stete 
Weiterentwicklung des Universitäts-Organisationsgesetzes be
dingen. Hinsichtlich einer weiteren Novellierung des UOG stehen 
insbesondere folgende Erwägungen im Vordergrund. Die Einbe
ziehung auswärtiger Fachvertreter bei Habilitations- und Be
rufungsverfahren soll verstärkt werden. Im zweistufigen Habili
tationsverfahren soll darüberhinaus eine Neuorganisation des 
besonderen Habilitationsverfahrens in Richtung einer "echten" 
zweiten Instanz erfolgen. Gleichzeitig werden Überlegungen zur 
Stärkung der Universitätsverwaltung im selbständigen und über
tragenen Wirkungsbereich angestellt. 

Der Bundesminister: 
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